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  Nr. 3/2016 v. Dezember 2016                                                                  An einen Haushalt                                                              

 

Amtliche Mitteilungen der Marktgemeinde Großmugl 

  Info Post, Zugestellt durch Post.at                                    PA Stockerau,  Zul.Nr. 47076W90U 

Gemeindenachrichten 

Großmugl 

Der Bürgermeister, die Gemeinderäte, die Ortsvorsteher 

und die Bediensteten der Marktgemeinde Großmugl 

wünschen ein gesegnetes Weihnachtsfest  

sowie Glück, Gesundheit und Erfolg 

im Neuen Jahr! 
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KOMMUNALE  ABFALLWIRTSCHAFT  

ALTSTOFFSAMMLUNG  NEUORGANISATION  

Die Gemeinden Großmugl und Sierndorf 
gehen zukünftig bei der Altstoffsammlung 
einen gemeinsamen Weg.  
 
Beginnend mit 1.1.2017 wird das bestehen-
de Altstoffsammelzentrum am Standort 
2011 Höbersdorf, Alte Bundesstraße 1, ge-
meinsam betrieben. Durch diese Kooperati-
on ergeben sich viele Vorteile, welche zu 
einer massiven Verbesserung der Ser-
vicequalität führen. Für die Übernahme wird 
eine eigene Fachkraft zur Betreuung und 
Abwicklung am Sammelzentrum angestellt. 
Ein weiterer großer Vorteil sind die Öff-
nungszeiten. Nachfolgend werden die wich-
tigsten Informationen zur Neuorganisation 
der Altstoffsammlung im Bring-System für 
die Marktgemeinde Großmugl dargestellt.  

Standort ASZ:  
Ab 1.1.2017 wird die komplette Altstoff-
sammlung für die Marktgemeinde Großmugl 
am Altstoffsammelzentrum 2011 Höbers-
dorf, Alte Bundesstraße 1 abgewickelt.  
Das bestehende Altstoffsammelzentrum in 
2002 Großmugl, Ringendorfer Straße 178 
wird mit selben Datum geschlossen. Es be-
steht keine Möglichkeit mehr zur Abgabe 
von Altstoffen am ehemaligen Standort.  

Der Zutritt zum Sammelzentrum ist aus-
schließlich mit einer Servicekarte möglich. 
Mit dieser Servicekarte wird die Berechti-
gung zur Nutzung des ASZ nachgewiesen. 

Ausgestellt wird die Karte vom Gemeinde-
amt. Die Nutzungsberechtigten wurden mit 
einem Schreiben gesondert verständigt und 
ersucht, die Karten am Gemeindeamt abzu-
holen. Mit der Nutzung der Servicekarte sind 
die Benützungsvorschriften des Altstoffsam-
melzentrums zu akzeptieren. 

ALTSTOFFSAMMELZENTRUM  

(ASZ) 

Zutrittsssytem: 
Öffnungszeiten (reguläre):  
Dienstag von 6.00 bis 10.00 Uhr sowie 
Freitag von 15.00 bis 19.00 Uhr  
Innerhalb dieser Öffnungszeiten wird das 
Sammelzentrum vom Übernahmepersonal 
betreut. Hier können alle definierten Fraktio-
nen entgegengenommen werden.  

Öffnungszeiten: 
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Öffnungszeiten (außerhalb der regulären Öffnungszeiten): 
Montag bis Sonntag jeweils von 6.00 bis 19.00 Uhr  
Der Zutritt ist mit der Servicekarte über ein elektronisches Zutrittssystem möglich. 
Die Anlieferung von Problemstoffen (z.B. Medikamente, Farben, Lacke) sowie von  kosten-
pflichtigen Fraktionen wie Bauschutt, Eternit, Motoröle und Altreifen ist nicht  
möglich. 
Mit der Servicekarte ist der Zutritt außerhalb der regulären Öffnungszeiten möglich. Dadurch 
können an 7 Tagen der Woche zwischen 6.00 und 19.00 Uhr Altstoffe angeliefert werden. 
Die Anlage ist videoüberwacht und es findet eine Aufzeichnung bzw. Speicherung der Da-
ten, entsprechend der einschlägig gesetzlichen Bestimmungen statt. Zur Vorbeugung gegen 
Vandalismus und missbräuchliche Ablagerungen ist diese Maßnahme notwendig. Die Benüt-
zer sind verpflichtet, die Altstoffe zu trennen und in die dafür vorgesehenen Behältnisse ein-
zuwerfen.  

Benutzung außerhalb der regulären Öffnungszeiten: 

Mehrkosten durch unsachgemäße Trennung werden dem Verursacher in Rechnung 
gestellt. Eine Zuwiderhandlung hat den Entzug der Zutrittsberechtigung außerhalb 
der regulären Öffnungszeiten zur Folge.   

Zufahrt: 

Die Zufahrt zum Sammelzentrum erfolgt über die Einfahrt  
„Alte Bundesstraße 1“ – Landesstraße zwischen Sierndorf und Obermallebarn.  
Dort ist ein Schranken, welcher sich nach Verwendung der Zutrittskarte öffnet.  
Zum Grünschnittplatz erfolgt die Zufahrt über die Landstraße, von Höbersdorf kommend.  
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Durch richtiges und sortenreines Trennen 
und Sammeln von Abfällen trägt jeder Ein-
zelne zur Ressourcenschonung und zum 
Umweltschutz bei.  
Im Sammelzentrum sind Informationstafeln 
bei den jeweilig vorgesehenen Entsor-
gungsbehältnissen aufgehängt, um eine 
ordnungsgemäße Trennung und Informati-
on sicherzustellen.  
    
Die NÖ Abfallverbände bieten umfangrei-
che Informationen an, welcher Art der zu 
entsorgende Altstoff zuzuordnen ist. Das 
Trenn-ABC wurde im Jahr 2015 mit der 
Weihnachtsausgabe der Gemeindezeitung 
an alle Haushalte übermittelt.  
Sie erreichen das Trenn-ABC auch über die 
Internet-Seite http://www.abfalltrennen.at/ 
und können dort, unter vorheriger Auswahl 

des Bezirkes Korneuburg, nachlesen, in 
welches Behältnis der getrennte Abfall zu 
entsorgen ist. Dazu ist im Suchtext einzuge-
ben, welcher Altstoff entsorgt werden soll, 
und es wird Ihnen sofort die Information 
über die richtige Trennung zur Verfügung 
gestellt.  
 
Beispiel – Suche über die Entsorgung eines 
Fernsehers  

Fraktionen die übernommen werden: 

Reguläre Öffnungszeiten Außerhalb der regulären  

Öffnungszeiten 

Personal vor Ort Personal nicht vor Ort 

Dienstag:   06:00 – 10:00 Uhr 
Freitag:      15:00 – 19:00 Uhr 

Montag bis Sonntag: 
06:00 – 19:00 Uhr 

Fraktionen nur zu diesen Zeiten: 
 

 Problemstoffe (Medikamente, Farben, 
Lacke etc.)  

 Eternit 

 Motoröle 

 Altreifen 

 Bauschutt 

 

Fraktionen: 
 
 Sperrmüll  

 Altholz  

 Altmetall  

 Elektroaltgeräte (E-Schrott)  

 Kartonagen  

 Styropor  

 Folien  

 NÖLI  

 Grünschnitt  

Abfalltrennung und Trenn-ABC 

Abbildung 1 - Suchmaske Trenn-ABC (Quelle: http://
www.abfalltrennen.at/) 

http://www.abfalltrennen.at/
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Für bestimmte Fraktion und Mengen ist vor-
gesehen, einen Kostenbeitrag einzuheben. 
Bereits bisher war für manche Fraktion solch 
eine Beteiligung vorgesehen. Ab 1.1.2017 
werden nachfolgende Kostenbeiträge einge-
hoben:  

Bitte beachten Sie, dass die Übernahme nur 
zu der regulären Öffnungszeit, gegen soforti-
ge Entrichtung des Kostenbeitrages erfolgt!  

Das Beispiel zeigt die Entsorgung eines 
Fernsehers. Im Suchfeld wurde „Fernseher“ 
eingegeben und vom System sofort ange-
zeigt, dass Fernsehgeräte zum E-Schrott 
gehören. Die Abgabe eines Fernsehers ist 
somit auch außerhalb der regulären Öff-
nungszeiten möglich.   

Kostenpflichtige Fraktionen: 

Reifen 
  

Reifen < Ø 1 m  €            5,00 

Reifen Ø 1m bis Ø 1,5m  €          30,00 

Reifen > Ø 1,5 m  €          60,00 

Bauschutt:   

10 Liter Kübel  €            2,00 

Scheibtruhe (80 Liter)  €            8,00 

½ m³  €          45,00 

1 m³  €          80,00 

Eternit   

1 Platte  €            5,00 

1 Kübel  €            1,00 

Sonstiges   

Altöl (Motoröl) € 0,3 pro kg 

Ölfilter € 2,0 pro Stk. 

Fenster aus Häusern bzw. von  
Firmen anderer Gemeinden € 7,0 pro Stk. 

Mobilar (Küche, Zimmer) aus  
Häusern bzw. Firmen anderer  
Gemeinden 

 €          40,00 
http://www.abfalltrennen.at 

Korneuburg 
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Es wird darauf hingewiesen, dass Abfälle, welche über den Restmüll zu entsorgen sind, 
nicht in Säcke gesammelt über den Sperrmüll zu entsorgen sind. Durch die Aufbewahrung in 
Säcken wird Restmüll nicht zu Sperrmüll. Für die Entsorgung solcher Säcke wird die Gebühr 
für Restmüllsäcke in Rechnung gestellt.  

Das ehemalige Sammelzentrum in der Ringendorfer Straße in 2002 Großmugl, wird mit 
1.1.2017 geschlossen. Eine Übernahme von Altstoffen ist ab diesen Zeitpunkt nicht mehr 
möglich.  
 
Im Gemeindegebiet werden im Bring-System folgende Fraktionen an den bereits gewohnten 
Standorten weiterhin übernommen:  

Sammelstellen im Gemeindegebiet Großmugl: 

Durch eine sorgfältige und richtige Trennung können Sie viel zum Umweltschutz, der Res-
sourcenschonung und der sinnvollen Wiederverwertung beitragen. Gleichzeitig helfen Sie 
auch mit, unnötige zusätzliche Kosten zu vermeiden. Die Finanzierung der Abfallwirtschaft 
erfolgt über die Müllgebühren. Mit Ihrer Mithilfe bei der sortenreinen Trennung, können Sie 
Ihren Beitrag zu niedrigen Gebühren leisten. Das kostet nicht viel und trägt zu einer nachhal-
tigen Wiederverwertung bei.   
Bitte beachten Sie daher, den Abfall in den dafür vorgesehenen Behältern zu entsorgen. Die 
umfangreiche Beschilderung unterstützt Sie dabei.      

Weitere wichtige Hinweise: 

 Grünschnitt 
Grasschnitt, 
Laub,  
Strauch- und  
Astschnitt 

 Glas 

Bunt– und Weißglas  

 Alttextilien  

NEU: Sammelinsel  

Marienplatz in Großmugl 
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Durch die Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde Sierndorf ergeben sich Synergie-
effekte und damit verbunden ein Serviceangebot, welches für die Marktgemeinde 
Großmugl alleine nicht möglich gewesen wäre.  
 
Es konnten die Öffnungszeiten wesentlich erweitert werden. Nunmehr können Sie an 
jedem Wochentag das Sammelzentrum nutzen. Wenn nur die regulären  
Öffnungszeiten im Vergleich herangezogen werden, ergibt sich eine Ausweitung von 
derzeit im Mittel rund 5,5 Stunden pro Monat, auf künftig 8 Stunden pro Woche. So-
mit stehen den Großmugler Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger mehr als 6-
mal so viel an Öffnungszeiten im Monat zur Verfügung.  

Ihr Bürgermeister 
 
 
 

Karl Lehner 

Ergebnis der Bundespräsidentenwahl Stichwahl - 4.12.2016  

In der Marktgemeinde Großmugl 

  Wahl- Wahl-  Stimmen Hofer Van der Bellen 

  ber. beteil. Abgeg. Ung. Gül- Stim- % Stim- % 

Großmugl 417 68,59% 286 15 271 132 48,71 139 51,29 

Herzogbirbaum 230 70,43% 162 13 149 71 47,65 78 52,35 

Roseldorf 115 70,43% 81 2 79 42 53,16 37 46,84 

Steinabrunn 92 70,65% 65 8 57 31 54,39 26 45,61 

Füllersdorf  92 84,78% 78 0 78 43 55,13 35 44,87 

Nursch 99 77,78% 77 6 71 45 63,38 26 36,62 

Ringendorf 99 70,71% 70 3 67 35 52,24 32 47,76 

Geitzendorf 87 73,56% 64 8 56 28 50,00 28 50,00 

Ottendorf 60 78,33% 47 3 44 31 70,45 13 29,55 

SUMME 1291 72,04% 930 58 872 458 52,52 414 47,48 

Am 27.Dezember 2016 sowie am 3.Jänner  
2017 ist nachmittags kein Parteienverkehr Öffnungszeiten Gemeindeamt 

In der Beilage erhalten Sie den Abfuhrkalender 2017. Bewahren Sie ihn so auf, dass er 
Ihnen das ganze Jahr 2017 immer zur Verfügung steht. 
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  Besuchen Sie auch unsere Homepage   www.grossmugl.at 

Impressum: Name des Medieninhabers und Herausgebers: 
Marktgemeinde 2002 Großmugl, Marktplatz 23 

http://www.grossmugl.at/

